
\! ' 
.; 

!!.=.!t,!~_.~er !_~ilagel~..:::!,en 5:e~og::t:.~jschen ProtokoÜ~i-t dt>~l Nationalrates 

XIII. Gesetzgebuugsperiöde, 

I •• 

REPUBLiK OSTE}~I~EICH ' 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

J1.00S/18-I 11/75 

't; 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zu Z 23Zl.j! J-NU/ 197 S 

!Li.. e n 

i'" Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 

l~ationalrat Albrecht und Genossen, Z 232~-/.J-NR/1975, betreffend 

die Mita~beit der Usterreichischen Justiz an der europäischen 

Hechtsverein.heitlichung im Europarat in den Jahren -1970 bis 

197'5, beau t-wol-i;e ich wie :folgt ~ 

Au:f den Gebieten des Zivil- ~ Handels- und Zivil­

ver:fahrensrechts t sOide des Straf-, Stra:fver:fahrens- und Straf' ... 

vo~lzugsrechts hat sich das Bundesministerium für Justiz n,n 

den Ä:rbei ten des Europarats beteiligt. 

INlr die Fragen des Zi"\dl- (einschließlich des 

Handels":' und d~s Zivilverfahrens)rechts sowie des Verwaltungs­

rechts ist das Europäische Komitee :für juristische Zusanunenar-

11ei t. (ces), zu,st~lndig, dessen Präsident 1~Ur die nächsten zwei 

Jahre der Vertreter des'BMJ"Ninisterialrat Dr.Roland L 0 ewe, 

ist.ynter der Aufsicht des CCJ sind zahlreiche Unterausschüsse 

und Sachverständigenausschüsse tätig, in deuen' da-s Bundesmin:i­

sterium:. :für .Justiz regelmäßig vertreten ist. Die wesentlichs~ten 

Ergebnisse der lu'bei ten die-ser: Gremien sind r~?-ie folgenden: 

Das Übereinkommen -;rom 28 • .5_ 1970 über den 1vider­
spruch bei international gehandelteil Wertpapieren (d~.eses 
Übereinkommen wird dem Parlament demnächst zur Genehmigu.ng 
zugeleitet werden), 

c', das -Übereinkommen vom' 16.5.1972 über den Zahlungs-
,ort für Geldschulden (dieses Übereinkommen ist von Öster­
reich unterzeichnet "vorden; mit der parlamentarischen Be­
handlung ,,,,ird noch etwas zugewartet, weil dieses Überein­
kommen kleine Änderungen, des ABGB v-erlangen wird,die' zusamlnen 
mit arideren Vorhaben durchge:führt werden sollen), , 
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das Übereinkommen vom '16.5. -j 972 über Staaten·­
immunität (Österreich hat dieses Übereinkommen, dflS atli" 
einen österreichischen Bericht bei der II.Eur6päischen 
Justizmin.isterkonf'erenz in Dublin '1964 zurücl<geht und 
unter dem Vorsitz des Vertreters des :m'lJ ausgeaz-hei tet 
-w'u,rde~ als erster staat ratif'iziert), 

das Übereinlcorllt"11en vom 16.5. 19'12 über die Be­
rechnung von Fristen {die Regierungsvorlage w':i.:r.d dem 
Parlament in nächster Zeit zugeleitet werden}, 

das Übereirik,ommen vom 14 • .5" 19'73 über die Haft­
pf'lichtfür die durch Kraftfahrzeuge veru.rsacht(~:n 

Schäden (Österreich hat dieses Übemi..!l~kommen bisher noch 
nicht 'tmterzeichnet), 

das Überfdnkommen über die Reühtsstellung des 
unehelichen Kindes (das i>1inisterkomi tee des Europarats 
hat d:ie Auflage zur Unterzeichn.ung beschlossen, ein 
Termin hiefUr ist noch nicht festgelegt worden). 

Der Entlrurf eines Übereinkommens übel" dit~ Ex',;, 
zeugnissehaf'tung ist zwar vom zust,indigen 5a~chver=-tänd_igen­
ausschuß bereits fertiggestellt~ aber n6ch nicht im CCJ 
und, im Ministerkomiteebehandelt ,~orden. 

Folgende für de:l:l J'ustizbereich "lllchtigB Empi'ehlungen viUrde:n. 

vom Mil1iste:c-koll1i tee erlassen: 

die Empfehlung vom 18.1.1972 zur Vereinheitl.ichung 
der RE~chtsgrundbegriff'e 1I1V'ohnsi tz" und flAuf'enthal tU 
(veröffen.tlicht in der Österreichischen Juris'ten-Zeitung 
i 974, 1 44 f'f'), 

die Empfehlung vom 19.9.1972 über die Herabs~tzung 
des VolJjihrigkeitsalters, der d.urch das Bundesgesetz vom 

, 14.2.1973, EGBI Nr 108, über die Geschä:ft.sf'ähigkeit und. 
die Ehemündigkeit entsprochen 1<r..lrde, 

die Empfehl1:mgen vom 26.9. 1973 und 2099. 197 h über 
den Schutz des Privatlebens gegenüber elekronischon Daten­
'ba.nken im privaten bz'W ö:f:fentlichon Bereich, 

die Empfehlung vom 19.3.1975 über die Entschäd.igu.ng 
bei Tötung oder Verletzung von Personen. 

Auf' einen Vorschlag des österreichischen'Bundes-

'I 

. ministers :für Ju'sti.z, der bEi' d.e~ VJ.:I. Europäischen Justizminister­

kon:ferenz -(Basel 1972)erstattet 'l-i'urde J gehen die Arbeiten auf' dem 

Gebiet des Sorgerech'ts :für }1i.nderjährige zuri.i.cke Es sollen zunfich5f~ 

lL'"'lter dem Vorsitz des Ministerie,lrats Dr. Roland L 0 ewe -

zl-tci Übereinkommen ausgearbei tat werden, 'Von. denen das einc d:le 

All,e:tk€;i.'lnuüg unu die Voll::> i.;reckung yun, SDrgerecht sentschcddungcll 

in allen N:1. tgliedsstaatc!l vorsehen, das andere eine Schiedsinstan.z 

:für die Ji'älle schaffen, soll, . in denen in zwei oder mehreren Mit-
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gliedsstaaten dochvcneinander abweichende Entscheidungen 

Ober das Sorgerecht bezüglich desselben Kindes gefäl~t' 

,.,orden sind c 

Vor kurzem eingeleitet wurden die Arbeiten eines 

Sach:verständigenausschusses, der sich roi t der Besei tigu.ng 

yon noch bestehenden Hindernissen bei der Anru:fung' der 

Gerichte inZiw..:rechtssachcn, vor allem bei der .4..nruf'1.mg 

von Gerichten in andeT.en Mi tg11edsstaaten des Europarats $ be­

fassen 'W·111. Auch 'dieses Vorhaben geht auf' i 11. einem Bericht 

des· Ö,stcrreichischen Bundesmin.isters t~ür J"ustiz enthalten 

gewesene Ani~egungen zurUck; dieser Bericht 1'ftlrde bei der 

IX.Europäischen Justizministerkon:ferenz in 'Hen (29. und 

30.5.1974) erstattet. 

Im Uorigell kann gesagt werden ,daß die genannte 

IX_ Europäische.Justizministerkonf'erenz in Wien, s01-yohl ~ias 

Inhal t und Ergebnisse des Heinungsaustausches als auch 'was den 

äußeren Rahmen anlangt, von allen Teilnehmer:n. einhellig als be­

sonders gut gelungen bezeichnet worden und als großer Erfolg 

für das Hsterreichische Ansehen zu buchen:ist. 

Für die F'ragon'dos Strafrechts, desStra:fverfahrcIls­

rechts, des Strafvollzugsrechts sowie für k:i. ... iminologische Fragen 

:tst das Europäische Komitee :für Stra:frechtsfr'agen (CEPC) zust5.n­

d:lg J in dem da.s BM.T durch zwei Delegierte ständig vertreten ist $ 

Unter der Au:t'sicht d.es CEPC ist von Unterausschüssen 

ein8 Reihe von Bichrsei tigen Übereinkommen des Europarats ausge­

. arbeitet "lorden. Es handelt sich um 

das Übereinkommen vom 28 • .5.. 1970 über die z1.d.schen·· 
s·taat1.iche Geltung von Strafurte:i.len (dieses Über­
einkommen :i..st vor kurzem in Kraft getreten, es ist 
von Österreich unterzeichnet worden). . 

das Übereinkomnwn vom 15.5. 19'72 itbar die Übertragung 
von Strafverfahren (dieses 'Übereinkommen geht auf' eine 
österreichische Anregung zurück und soll der Entstehung 
von Kompetenzkonf'likten vorbeugen), . 

das Übereillkot\une11. vom 25. 1 1974 über die Unvcr­
jährbarkeit YOU Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und von Kriegsverbrechen (der Unterausschuß, der. dieses 
Überei:tik.ommen ausgearbei tat hat f sta.nd unter der Leitung 
des MinisteI'ial:.r.ates Dr. :Paul Haus:ner des BUJ). 
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Ein weiterer Unterausschuß des CEPC hut unter der 

Leitung dE~S Hinistt."lrialrats Dr. RobEirt Link;::; VOl!! BHJ in den 

Jahren 1973 und 1971j. Zusatzprotokolle zu d.em ::E>u,:t'opäischen 

AuslieferungsübereilL"ommen vom·13.12.:19.57 (BGBl Nr 320(1969) 

sOlde eine Resolu'i;ion über internationalen 'I'error:i.smus ausge·· 

arbeitet und befaßt sich derzeit mit Fragen der Rechtshil:f€'i 

besonders wegen fiskälischer Straftaten. 

Abgesehen von der Ausarbeitung zl,oyischenstaatlicher 

fjbereinkorrill1en~- besteht die Zusammenarbei.t im GEPC :i_TI. der iJ:ni;er­

Buchung von gemeinsam interessierenden Fragen. Dazu ztthlen VO".i..'" 

allem die .}llindu11.g von Verkehrsdelikten" die .1\1öglichkeitün e::"lles 

Ersatzes der I<'reihei tsstraf'e durch. an,dere ;::d::ra:frechtl:i.cht'i: Naß-

Suchtgif'tdeJ.ikte, die Bekämpfung derW'irtscnaftskriminalität ~ 

stra:f:r.eciltliche Gesj.chtspunkte des Umweltschutzes, Möglicllkeiten 

einer Reduzie:nmg der Untersuchungshaft t Fragen im Zusanll-r.ellJ~.ang 

mit de"l'" ElltS·cbädigul1.g Orgn.nisa tif)n 

und Humanisierung des St:mfvollzugs. Im Zug dieser Arbeiten sind 

von Unterausschüssen des CEPC Empf'eh.lungen und Richtli.nien :fU:r. 

ein gemein.sames Vorgehen der Europastaaten ausgearbc:ited; '~<iorden, 

die sodann vom Ministerkomitee des Europara.ts in der Form yon 

Resolut;lonen angen01W.len vrurden. Dazu. ge~nörcn unter anderen auch 

für die l<1:i.tgl:tedsstaaten des Europarats g'J.ltlge n~1indestregcl:nl( 

fÜr die Behandlung von Strafgefangenen und :f'ür die Erlassung von. 

" ,. 

Abl .... 3senhei tsurteilen. Im März 1975 hat l.n Straßburg im Ra.r .... -rnen des 

Eu.roparats eine Konferenz über eine möglichst gemeinsa.r.i0 Strs.frechts m
, 

pol i t:i.k stattgefunden. Die dabei erarbeiteten li:rgebnissewerden 

auf' der 1976 in Brüssel sta.ttfindenden X. Europäischen J·ustizmini€ter· .. 

konf''9renz erörtert werden und im künftigen Arheitsprogro.mm d~s 

Europarats ihren Niederschlag :f:i.llden. 

18o ... Tuli 1975 

Der Bundesminister: 
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